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Auskünfte erteilt das
Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss
Betreuungsstelle
Am Kirsmichhof 2, 41352 Korschenbroich
Telefon (0 21 61) 61 04-51 51

Auskünfte erhalten Sie auch über die
Hotline (0 18 05) 555 210 

Für Erwachsene, deren körperliche oder geisti-
ge Kräfte nachlassen oder nicht mehr ausrei-
chen, um sich um die eigenen Angelegenheiten
zu kümmern, wurde 1992 das Betreuungsge-
setz erlassen.

Im Allgemeinen bestellt das Vormundschafts-
gericht eine Person des Vertrauens, z. B. Ehe-
gatten oder Verwandte, als Betreuer/-in. Ihnen
wird nur der Aufgabenbereich zugewiesen, für
den die Betreuten Unterstützung benötigen. 

Anders ist es, wenn die betreuungsbedürftige
Person schon frühzeitig Vorsorge getroffen und
einer Vertrauensperson eine Vollmacht erteilt
hat, im Bedarfsfall ihre Angelegenheiten zu re-
geln. Für eine solche Altersvorsorgevollmacht
gibt es keine besondere Schriftform, jedoch ist
zu empfehlen, die eigenhändige Schriftform
oder notarielle Beglaubigung zu wählen. Eine
notarielle Beglaubigung bzw. Beurkundung
empfiehlt sich insbesondere bei größerem Ver-
mögen oder Grundbesitz.

Gesetzliche Betreuung für Erwachsene
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Mit einer Patientenverfügung können Sie schon
als gesunder Mensch Wünsche bezüglich Ihrer
ärztlichen Behandlung und Versorgung bei
schwerer Erkrankung festlegen. Sie dokumen-
tiert Ihren mutmaßlichen Willen für den Fall Ih-
rer Entscheidungs- und Äußerungsunfähigkeit. 

Für die Patientenverfügung gibt es noch keine
gesetzliche Regelung. Sie muss aber genau for-
muliert sein und erkennen lassen, dass Sie sich
nach sachkundiger … ärztlicher und rechtlicher
… Beratung und reiflicher Überlegung für be-
stimmte Anordnungen entschieden haben.
Sinnvoll ist es auch, die persönlichen Wertvor-
stellungen und Beweggründe für die getroffene
Regelung in die Verfügung als Orientierungshil-
fe mit aufzunehmen.

Die Verfügung sollte unterschrieben und mit ei-
nem Datum versehen werden. Spätestens alle
2 Jahre sollte die Verfügung erneut mit einem
Datum versehen und unterschrieben werden.
Hilfreich kann es sein, eine Kopie bei Ihrem
Hausarzt zu hinterlegen.

Auskünfte erteilt das
Jugendamt
des Rhein-Kreises Neuss
Betreuungsstelle
Am Kirsmichhof 2,
41352 Korschenbroich
Telefon (0 21 61) 61 04-51 51

Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.
Rheydter Straße 176, 41464 Neuss
Telefon (0 21 31) 8 89-131

Muster und Empfehlungen werden von ver-
schiedenen Institutionen angeboten, so z.B. die
Christliche Patientenverfügung, die bei den
christlichen Kirchen und ihren Organisationen
erhältlich ist. 

Patientenverfügung, Beratung und Bereitstellung
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Jeder Mensch möchte bestimmen, welche Per-
son im Falle seines Todes in den Genuss seines
Vermögens kommen soll. Hierzu ist es notwen-
dig, entsprechende Anordnungen zu Lebzeiten
zu treffen. Mit einem Testament wird sicherge-
stellt, dass bei der Aufteilung des Nachlasses
nach den Wünschen des Verstorbenen verfah-
ren wird.

Man unterscheidet: 

Öffentliches Testament

Das öffentliche, vor einer Notarin oder einem
Notar mündlich erklärte, gebührenpflichtige Te-
stament bietet den Vorteil, dass Sie über die
Konsequenzen der geplanten Verfügung bera-
ten werden. Zweifel darüber, ob überhaupt ein
Testament vorliegt … es wird beim Amtsgericht
hinterlegt …, ob es echt ist und wie es zu verste-
hen ist, können dann in der Regel nicht vorkom-
men.

Eigenhändiges Testament

Ohne Kosten können Sie auch ein eigenhändi-
ges Testament aufsetzen. Dabei muss der ge-
samte Text handschriftlich und eigenhändig
niedergeschrieben werden. Anzugeben sind
ferner Ort, Datum und die Unterschrift mit vol-
lem Vor- und Zunamen. Das Testament können
Sie zu Hause verwahren oder sicherheitshalber
beim Amtsgericht hinterlegen.

Gemeinsames Testament von Ehegatten

Das Gesetz ermöglicht es Ehegatten, ein ge-
meinschaftliches Testament, das für den Tod ei-
nes jeden Ehegatten gilt, entweder in öffent-
licher oder eigenhändiger Form zu verfassen.
Es reicht aus, wenn ein Ehegatte das Testament
eigenhändig niederschreibt und beide Ehegat-
ten mit Vor- und Zunamen unterschreiben.

Informieren Sie sich rechtzeitig bei einem Notar,
Rechtsanwalt oder Steuerberater, ob es z.B.
steuerliche Gründe dafür gibt, besondere Ver-
mögenswerte bereits bei Lebzeiten zu vererben.

Testament
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Wichtige Urkunden und Papiere bewahren Sie
am besten in einer Mappe auf. Folgende Unter-
lagen gehören u. a. in eine Dokumentenmappe:
� Geburts-, Heiratsurkunden oder Familien-

stammbuch
� Rentennachweise
� Arbeitsverträge
� Zeugnisse
� Versicherungspolicen
� Sozialversicherungsunterlagen
� Testament 

Dokumentenmappe

Todesfall

Der Umgang mit dem Tod gehört zu den The-
men, die gerne gemieden werden. Am stärk-
sten sind wir betroffen, wenn in unserer un-
mittelbaren Umgebung ein Trauerfall eintritt.
Gerade dann kommt jedoch zum Schmerz über
den Verlust noch die Belastung durch Aufgaben
hinzu, die kurzfristig bewältigt werden müssen.
In der Regel nehmen Ihnen die Bestattungs-
unternehmen die entsprechenden Formalitäten
ab. Aber auch Angehörige können diese Aufga-
ben übernehmen.

Die nachfolgenden Hinweise können Ihnen
dabei helfen:
� Arzt benachrichtigen, der den Totenschein

ausstellt oder, wenn der Angehörige im Kran-
kenhaus verstorben ist, den Totenschein im
Krankenhaus abholen

� Nächste Angehörige unterrichten
� Bestattungsinstitut einschalten
� Meldung des Todes spätestens am folgenden

Werktag beim Standesamt des Sterbeortes

©
 C

la
ud

ia
 H

au
tu

m
m

  
|  

P
IX

E
LI

O



56

ANGELEGENHEITEN REGELN

Mitzubringen sind:
� Totenschein
� Geburtsurkunde (bei ledig Verstorbenen),

Heiratsurkunde oder Stammbuch
� Personalausweis oder Reisepass des Ver-

storbenen und des Anzeigenden
� ggf. Scheidungsurteil (bei Geschiedenen),

Sterbeurkunde (bei Verwitweten) 
� Grabstelle bei der Friedhofsverwaltung be-

sorgen
� Beim zuständigen Pfarramt unter Vorlage

der Bescheinigung über den Sterbefall (wird
vom Standesamt ausgestellt) die Beerdigung
anmelden

Todesfall

� Benachrichtigung der gesetzlichen und pri-
vaten Versicherungsträger: Renten- und Le-
bensversicherung, Sterbe- und Krankenkasse
der /des Verstorbenen, Mitteilung an ent-
sprechende Banken / Sparkassen

� Abgabe des Testaments beim Nachlassge-
richt 

� Kündigung laufender Verträge, Benachrichti-
gung von Vereinen, Verbänden und Organi-
sationen, denen die / der Verstorbene ange-
hört hat


